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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1979

Norm

ABGB §496

ABGB §524

WRG §3

Rechtssatz

Allein die Tatsache, dass das Wohnhaus des Wasserservitutsberechtigten an das Wasserleitungsnetz einer Gemeinde

angeschlossen ist, lässt dessen Wasserbezugsrecht nicht enden, wenn er weiterhin, wenn auch nur vereinzelt, Wasser

der Dienstbarkeit entsprechend bezieht.
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